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Beschluss:

,Die als Anlage 2 beigefiigte Zwolfte Satzung zur Anderung der Satzung lber die Erhebung
von Abfallentsorgungsgebihren in der Stadt Braunschweig (Abfallentsorgungsgebihren-
satzung) wird beschlossen.”

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat am 27. September 2017 den Haushaltsplanentwurf der Sonderrechnung
Abfallwirtschaft als Anlage zum Haushaltsplanentwurf an den Rat der Stadt versandt. In dem
Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird zur
Entwicklung der Abfallgebihren 2018 eine Steigerung zwischen 1,0 % und 1,5 % fur die
Rest- und Bioabfallbehalter prognostiziert. Dies hat sich bei der endglltigen
Gebuhrenkalkulation bestatigt.

Im Einzelnen:

1 Vorgesehene Gebuhren ab 1. Januar 2018
In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Gebuhrensatze kurz dargestellt.
Die Gebuhrenkalkulation ist als Anlage 1 beigefugt, die vollstdndige Ubersicht inkl.

Vergleich zum Vorjahr findet sich in der Synopse zum Gebuhrentarif der Satzung in
Anlage 3.



Gebhr Bc';sgbel.?ﬁre Veranderung (E-rlilrjl;tgsr;uen%
Restabfallbehalter 6,50 €/100 | 6,43 €/100 | 1,1% [2.3.1
Bioabfallbehalter 4,01 €/100 | 3,96 €/100 | 1,2% (232
Restabfallsacke 5,00 €/Stiick 5,00 €/Stiick 00% [2.3.3
Griinabfallsacke 5,00 €/Stiick 5,00 €/Stiick 00% [2.3.3
Sperrmll inkl. Altgerate 15,00 € 15,00 € 0,0 % 2.3.4
nach ElektroG (Abholung)
Gebuhr bei Anderung des 20,00 € 20,00 € 00% |23.5
Behaltervolumens
Pauschalgebuhr fiir nicht ge-
werbliche Einzelanlieferung
von Kleinmengen bis 3 m?
a) Restabfall 15,00 € 15,00 € 00% (223
b) Grinabfall 10,00 € 10,00 € 00% [22226

Fur einige haufig verwendete Behalter ergeben sich folgende Geblhren:

Restabfall monatl. Geblhr bisherige monatl. Geblhr
wochentliche Leerung
550 Liter 154,88 € 153,20 €
770 Liter 216,84 € 214,48 €
1 100 Liter 309,77 € 306,40 €
zweiwdchentliche Leerung
40 Liter 5,63 € 5,58 €
60 Liter 8,45 € 8,36 €
80 Liter 11,26 € 11,15 €
120 Liter 16,90 € 16,72 €
240 Liter 33,79 € 33,43 €
vierwochentliche Leerung
40 Liter 2,82 € 2,79 €
Bioabfall monatl. Gebuhr bisherige monatl. Gebuhr
60 Liter 7,81€ 7,72 €
120 Liter 15,62 € 15,44 €

Die Pauschalgebuhren fir private Kleinanlieferungen bis 3 m? pro Anlieferung bleiben
konstant. Auch bei den weiteren Pauschalen gibt es keine Anpassungen (s. 2.2.3). Fur
Direktanlieferungen von Restabfall am Abfallentsorgungszentrum, die nach Gewicht
abgerechnet werden (rd. 10 t; in der Regel gewerbliche Anlieferungen), erhdht sich die
Geblihrum 1,6 % auf 235,02 €/t (s. 2.2.1). Fur Direktanlieferungen von Grinabfall, die
nach Gewicht abgerechnet werden, bleibt die Gebuhr bei 35,00 €/t (s. 2.2.2.2.6). Die
Gebuhr fur die Annahme von Straflenbauabféllen (insbesondere aus stadtischen
Baumafinahmen) erhoht sich um 10,4 % auf 34,48 €/t (s. 2.2.4).



Zusammenfassende Darstellung

Die Gebuhren fur die Restabfallbehalter steigen um 1,1%. Im Einzelnen sind folgende
Punkte fir die Gebuhrenentwicklung mafigeblich (,(+)* gebihrensteigernd; ,,(-)*
gebudhrenmindernd):

» (+) Hohere Aufwendungen fir die an die ALBA Braunschweig GmbH (ALBA-BS) zu
zahlenden Leistungsentgelte aufgrund der vertraglich vereinbarten Indexanpassung
(rd. 324.000 €)

> (+) Einbeziehung einer geringeren Uberdeckung aus Vorjahren (rd. 270.000 €)

» (+) Anstieg der Aufwendungen fur die Sickerwasserreinigung durch den
Abwasserverband Braunschweig (AVB) (67.700 €)

» (-) Geringere Aufwendungen fir die thermische Restabfallbehandlung aufgrund der
ricklaufigen Mengen und der Vereinbarung, dass fir 2018 keine Indexanpassung
erfolgt (252.600 €)

» (-) Steigerung des Behaltervolumens um 0,7% (entspricht rd. 160.000 €)

Bei den Bioabfallbehaltern ergibt sich eine Steigerung um 1,2%. Dies resultiert aus
folgenden Gegebenheiten:

> (+) Einbeziehung einer geringeren Uberdeckung aus Vorjahren (rd. 285.000 €)

» (+) Erhéhung des an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgeltes fur die
Einsammlung des Bioabfalls aufgrund der vertraglich vereinbarten Indexanpassung
und des héheren Behaltervolumens (158.800 €)

» (+) Erhéhung des an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgeltes fur die Verwertung
des Bioabfalls aufgrund der vertraglich vereinbarten Indexanpassung (82.300 €)

» (-) Steigerung des Behaltervolumens um 8,5% im Zusammenhang mit den
Maflinahmen zur Verbesserung der Erfassung des Bioabfalls (zusatzliche
Sommerleerung, Uberpriifung der Eigenkompostierung) auf Basis des
Abfallwirtschaftskonzeptes (entspricht rd. 473.000 €)

Die in der Gebuhrenkalkulation berlcksichtigten Aufwendungen ergeben sich im
Wesentlichen aus dem mit der Remondis GmbH & Co. KG Region Nord (REMONDIS)
geschlossenen Vertrag zur thermischen Restabfallbehandlung sowie aus dem mit der
ALBA-BS abgeschlossenen Leistungsvertrag Il (Abfall) bzw. aus der dazugehérigen
Erganzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004. Zudem werden in der Kalkulation die
weiteren Erganzungsvereinbarungen hinsichtlich der Transportkosten, der Erfassung
von Elektroaltgeraten, der Sperrmillsortierung sowie der Anpassung der Entgelte auf
Basis der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2011 und zum 1. Januar 2016
berlcksichtigt.

Des Weiteren werden in die Kalkulation die vertragsgemaf von der Stadt fir die
Entsorgung des Bio- und Griinabfalls zu entrichtenden Entgelte aus dem Entsorgungs-
vertrag zwischen ALBA-BS und der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (ALBA-NA,;
ehem. Braunschweiger Kompost GmbH) einbezogen.

Aufgrund der Einfihrung der Wertstofftonne werden dartber hinaus die Aufwendungen
fur die Einsammlung, Sortierung und Verwertung des kommunalen Anteils an der
Wertstofftonne in der Kalkulation der Restabfallbehalter gesondert mit bertcksichtigt.

Der Kalkulationszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sind
entstandene Gebulhrenunter- bzw. -Uiberdeckungen innerhalb von 3 Jahren nach
Feststellung der Ergebnisse auszugleichen. Bei der Kalkulation flr das Jahr 2018
werden daher die noch nicht in die Kalkulation der Vorjahre einbezogenen Ergebnisse
des Jahres 2014 bertcksichtigt. Zudem werden die Ergebnisse des Jahres 2015



weitgehend und die des Jahres 2016 teilweise berucksichtigt. Die verbleibenden
Ergebnisse des Jahres 2015 werden dann in der Kalkulation 2019, die verbleibenden
Ergebnisse des Jahres 2016 in der Kalkulation 2019 oder 2020 berlicksichtigt (vgl.
hierzu die Ausflihrungen zu den einzelnen Gebihrentatbestanden, z. B. Ziffer 2.3.1.13
fur die Restabfallbehalter).

Es wird eine aufgrund von § 12 Abs. 5 des Nds. Abfallgesetzes (NAbfG) zulassige
Quersubventionierung der Bioabfallbehalter durch die Restabfallbehalter
vorgenommen, damit die Gebuhren fur diese beiden Leistungsbereiche in einem
angemessenen Verhaltnis zueinander stehen. Damit soll ein Anreiz zur sortenreinen
Abfalltrennung geschaffen werden. Im Bereich der Grinabfallentsorgung wird ebenfalls
eine Quersubventionierung durch die Restabfallbehalter vorgenommen.

Fir die Einlagerung von belasteten Strallenbauabfallen schlagt die Verwaltung eine
Anhebung der derzeitigen Gebuhr vor.

Schlimme

Anlagen:

1. Gebiihrenkalkulation einschlieBlich Erlauterungen zur Anderung der Abfallentsorgungs-
gebuhrensatzung
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3. Synopse zur Anderung der Abfallentsorgungsgebiihrensatzung
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Anlage 1

Gebiihrenkalkulation einschlieBlich Erlauterungen zur Anderung der Abfallentsorgungsge-
blhrensatzung:

2.1

Allgemeines

In der Abfallentsorgungsgebuihrensatzung erfolgt zum 1. Januar 2018 eine Anpas-
sung des Gebuhrentarifs. Genauere Informationen finden sich unter Punkt 2. Zudem
erfolgen einige redaktionelle Anpassungen. Die Anpassungen kdnnen im Einzelnen
der dieser Vorlage als Anlage 3 beigefiigten Synopse entnommen werden.

Gebuhrenkalkulation

Allgemeine Bemerkungen

Die Abfallentsorgungsgebiihren werden auf Grundlage der Vollkostendeckung ermit-
telt. Die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebuihren vollzieht sich in 2 Stufen:

- Ermittlung der Entsorgungskosten (2.2) und
- Ermittlung der Abfuhrkosten (2.3)

Diese Trennung ist erforderlich, da die Entsorgungskosten von der Abfallbeseitigung
(Mdllabfuhr), der Straf3enreinigung und von Direktanlieferern am Abfallentsorgungs-
zentrum (AEZ) gleichermal3en zu tragen sind. Hinsichtlich der Anlieferungen aus der
Abfallbeseitigung und der StraRenreinigung erfolgt dabei eine interne Verrechnung.

Die Entsorgungskosten beinhalten im Bereich Restabfall im Wesentlichen die Kosten
fur die thermische Restabfallbehandlung und die Kosten fiir die Deponie. In den Be-

reichen Bio- und Griinabfall bestehen sie grof3tenteils aus den Entgelten fir die Ver-

wertung der jeweiligen Abfalle.

Die Abfuhrkosten beinhalten neben den Kosten fiir die Entsorgung im Wesentlichen
die an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelte fir die Abholung der Abfalle und die
zusatzlichen Serviceleistungen. Hinzu kommen die bei der Stadt anfallenden Verwal-
tungskosten. Auf Basis der Abfuhrkosten und des Behdltervolumens werden die Ge-
bihren fur die Restabfallbehélter und die Bioabfallbehalter ermittelt.

Die an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelte ergeben sich aus

>

vV V V VYVYV

dem zwischen der Stadt Braunschweig und ALBA-BS abgeschlossenen Vertrag
Uber die Durchfihrung von Aufgaben der Abfallsammlung und Abfallentsorgung
(Leistungsvertrag II)

der Ersten Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag |l

der Zweiten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Transportkosten

der Dritten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Kosten fur die Erfassung von
Elektroaltgeraten

der Vierten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Kosten fur die Sortierung
von Sperrmll

der Funften Ergdnzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2011

der Sechsten Ergénzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2016



2.2
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Bei den an ALBA-BS zu zahlenden Entgelten wird die vertraglich vorgesehene In-
dexanpassung berlcksichtigt. Damit erfolgt eine Anpassung der Entgelte an die all-
gemeine Preisentwicklung bei den Personal- und Sachkosten. Die in den genannten
Vertrdgen vorgesehene Indexanpassung erfolgt unter Zugrundelegung amtlich fest-
gestellter Indices des statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland
(z. B. Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) fir Deutschland; Index der tarifli-
chen Monatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich,
Wirtschaftszweig O: Offentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung). Fir
die Anpassung der verschiedenen Entgelte sind die mit der Leistungserbringung ver-
bundenen Kostenarten und deren Anteile an den Gesamtkosten verbindlich festge-
legt. Den einzelnen Kosten- bzw. Entgeltanteilen sind bestimmte Indices zugeordnet.
Ein wesentlicher Entgeltbestandteil sind die Personalkosten. Deren Anteil liegt bei
den einzelnen Entgelten etwa zwischen 40 % und 80 %.

Da die endgultige Indexanpassung erst Anfang 2018 feststeht, wurde fir die Kalkula-
tion eine Prognose der Indexentwicklung bis Ende 2017 verwendet.

Der Kalkulation sind die von ALBA-BS vorgelegten und mit der Stadt abgestimmten
Mengenprognosen fir das Jahr 2018 zugrunde gelegt.

Ermittlung der Entsorgungskosten
Restabfallentsorgung

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Grundentgelt Direktanlieferung Restabfall (2.2.1.1) 1.348.100,00 €
Sortierung Sperrmdill aus Direktanlieferungen (2.2.1.2) 518.700,00 €
Zusatzlicher Transportaufwand fur Mullverbrennung (2.2.1.3) 423.100,00 €
Verbrennungsentgelt (2.2.1.4) 5.962.300,00 €
Verwaltungsaufwendungen (2.2.1.5) 154.300,00 €
Deponie (2.2.1.6) 3.364.200,00 €

davon:
Aufwendungen fur Unterhaltung
Kalk. Abschreibungen und Zinsen

1.482.100,00 €
238.500,00 €

Personal- u. Verwaltungsaufwendungen
Ruckstellungen fiir die Rekultivierung
Zwischensumme

Aufwendungen fur Altablagerungen (2.2.1.7)
Summe Aufwendungen

Damit ergibt sich die Restabfallgebihr wie folgt:

143.600,00 €
1.500.000,00 €

11.770.700,00 €

148.000,00 €

11.918.700,00 €

Aufwendungen 11.918.700,00 €
Ertrage (2.2.1.8) J. ~1.211.300,00 €
Verbleibende Aufwendungen 10.707.400,00 €
Uber-/Unterdeckung (2.2.1.9) A. 53.907,93 €
Gebuhrenfahige Aufwendungen 10.653.492,07 €
Abfallmenge (2.2.1.10) 45330 t
Gebihr Restabfall (AEZ) 235,02 €/t

Die neue Gebuhr fir die Anlieferung von Restabfall liegt um 3,68 €/t GUber dem bis-
herigen Gebuhrensatz von 231,34 €/t. Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung

von 1,6 %.
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Grundentgelt Direktanlieferung Restabfall
(8 19 Ergédnzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag 1l Anlage 1)

Das Grundentgelt Direktanlieferung Restabfall beinhaltet die Aufwendungen von
ALBA-BS fir den Betrieb des Abfallentsorgungszentrums und des Wertstoffhofes
Frankfurter StralRe, die dem Bereich Restabfall zuzuordnen sind (1.348.100,00 €).

Sortierung Sperrmull aus Direktanlieferungen
(8 3 der Vierten Ergdnzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I1)

Aufgrund der Vorgaben der Altholzverordnung erfolgt eine Sortierung des Sperr-
mdlls aus der Abfuhr und aus den Direktanlieferungen. Durch die Sortierung kann
ein groRerer Anteil des Abfalls (insbesondere Altholz) verwertet werden. Das Ent-
gelt fur die Sortierung des Sperrmiills aus Direktanlieferungen (518.700,00 €) wird
auf Basis der Vierten Erganzungsvereinbarung ermittelt. Fir die Gebihrenkalkula-
tion wird von einer Verwertungsmenge in Héhe von 9 000 t ausgegangen, wobei

7 000 t auf die Direktanlieferungen und 2 000 t auf die Sperrmillsammlung entfal-
len.

Zusatzlicher Transportaufwand
(8 2 der Zweiten Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag Il)

Der Transport des Abfalls vom AEZ zur Verbrennungsanlage in StaR3furt obliegt
ALBA-BS. Dafur erhalt ALBA-BS ein Entgelt, das sich nach der Entfernung und
der Abfallmenge richtet und fur 2018 mit 423.100,00 € eingeschétzt wird.

Verbrennungsentgelt

Auf Grundlage der voraussichtlichen Jahresgesamtmenge von 45 330 t ergibt sich
ein an REMONDIS zu zahlendes Entgelt fiir die thermische Restabfallbehandlung
in Hohe von 5.962.300,00 €. Dabei wurde aufgrund der Entwicklung in den letzten
Jahren eine um 510 t geringere Menge als im Vorjahr angesetzt.

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbhesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu bericksichtigen (154.300,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebuhrenbereiche verteilt. Dabei werden die Aufwendungen

z. T. direkt den einzelnen Geblhrenbereichen zugeordnet, weitestgehend jedoch
Uber eine Umlage entsprechend dem Aufwand auf die einzelnen Gebiuhrenberei-
che aufgeteilt.

Deponie

Die Kosten fir die Unterhaltung der Deponie setzen sich wie folgt zusammen:

Sickerwasserreinigung durch den AVB 971.100,00 €
Entgelt SEBS fir Labordienstleistungen 15.000,00 €
Entgelt SEBS fur laufende Unterhaltung der Schiittfelder 370.000,00 €
Stadtische Sachaufwendungen fir laufende Unterhaltung der

Schuttfelder 126.000,00 €

Summe 1.482.100,00 €
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Dabei hat sich eine Steigerung um 87.700,00 € gegentber dem Plan 2017 erge-
ben, die inshesondere auf hoheren Aufwendungen fir die Sickerwasserreinigung
durch den AVB (67.700,00 €) beruht.

Als kalkulatorische Kosten (238.500,00 €) werden Abschreibungen in Hohe von
155.300,00 € und Zinsen in HH6he von 83.200,00 € fir das bei der Stadt verblie-
bene Anlagevermogen bericksichtigt. Die Abschreibungen werden auf Basis des
Anschaffungswertes unter Berlicksichtigung der bereits in der Vergangenheit vor-
genommenen Abschreibungen ermittelt. Fir die Zinsen werden die Restbuch-
werte des Anlagevermogens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zins-
satz in Hohe von 2,61 % verwendet.

Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen fiir die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
erfolgt auf Basis eines Restbuchwertes in Hohe von 2.871.025,00 €, wovon
2.807.416,00 € auf die Deponie entfallen. Hieraus ergeben sich kalkulatorische
Zinsen in Hohe von gerundet 73.200,00 € fir die Deponie. Dartiber hinaus werden
kalkulatorische Zinsen in Hohe von 10.000,00 € fir Neuinvestitionen der Jahre
2017 und 2018 eingeplant. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittle-
ren Zinssatzes fur langfristige Geldanlagen in den letzten 13 Jahren (Durch-
schnittszinssatz fir Umlaufrenditen inlandischer Wertpapiere nach Bericht der
Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswertes der Soll-Zinsen aus den
vorhandenen Krediten unter Berilicksichtigung des Verhéltnisses von verzinsli-
chem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt.

Hinzu kommen noch die gesondert dargestellten Personal- und Verwaltungsauf-
wendungen, die auf die Deponie entfallen (143.600,00 €).

Zudem werden Ruckstellungen fur die Deponierekultivierung im Sinne des Nds.
Abfallgesetzes gebildet, um die zukiinftige Finanzierung der Oberflachenabdich-
tung und Rekultivierung der Deponie sicherzustellen (1,5 Mio. €). Diese Form der
Finanzierung ist abgabenrechtlich zulassig, solange die Deponie Bestandteil der
offentlichen Einrichtung ist, also bis zum Abschluss der Nachsorgephase (§ 12
Abs. 2 sowie § 12 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NAbfG). Um die insgesamt fir die Deponiere-
kultivierung benétigten Ruckstellungen rechtzeitig zur Verfligung zu haben, sind in
der Vergangenheit der Rickstellung auch die aufgrund der schon vorhandenen
Ruckstellung im Jahresverlauf erwirtschafteten Zinsen zugefuhrt worden. Auf-
grund des aktuellen und fiir 2018 zu erwartenden Zinsniveaus ist nur mit einer ge-
ringen Zufihrung zu rechnen.

Altablagerungen

Als weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen fur Altablagerungen (gem. § 12
Abs. 2 S. 3i. V. m. Abs. 7 NAbfG) in H6he von 148.000,00 € in die Kalkulation
einzubeziehen.

Ertrage

Bei der Gebuhrenberechnung sind die Ertrage durch Kleinanlieferer am AEZ
(906.000,00 €) zu berlcksichtigen.
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Des Weiteren wird ein Teil der Ertrage aus der Anlieferung von StralRenbauabfal-
len auf Schattfeld 11l beriicksichtigt (290.000,00 €). In der Kalkulation fiir die Anlie-
ferungsgebuhr (s. 2.2.4) wurden neben den zusétzlich entstehenden Kosten auch
die Kosten fur Schuttfeld Il einbezogen, die in der Kalkulation der Restabfallge-
bihren enthalten sind. Die hierfir erzielten Ertrage kdnnen daher dem Gebiihren-
zahler gutgeschrieben werden.

Hinzu kommen Ertrage aus Vermietung und Verpachtung im Bereich der Deponie
in H6he von 15.300,00 £.

Uber-/Unterdeckung

Gemal 8 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebihrenunter- bzw. -tiberde-
ckungen innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die im
Jahr 2017 noch nicht beriicksichtigte Uberdeckung des Jahres 2015 in Hohe von
53.907,93 € wird im Jahr 2018 beriicksichtigt. Die Uberdeckung verringert den ge-
biihrenfahigen Aufwand fiir die neue Kalkulationsperiode. Die Uberdeckung 2016
in H6he von 102.397,07 € soll in der Kalkulation 2019 oder 2020 bericksichtigt
werden, um einen moglichst gleichmaRigen Gebthrenverlauf zu erhalten.

Abfallmenge

Die Kalkulation erfolgt auf Basis der fur das Jahr 2018 zu erwartenden Abfall-
menge in Hohe von 45 330 t. Der Mengenriickgang um 510 t gegenlber der Pla-
nung 2017 beruht dabei auf einer Verlagerung zu anderen Abfallarten, z. B. zum
Bioabfall.

Die Abfallmenge setzt sich wie folgt zusammen:

Restabfallbehalter (inkl. Anlieferungen zu Pauschalgebihren) 44 970 t
Stral3enreinigung 350 t
Direktanlieferer (Abrechnung nach Gewicht) 10 t
Summe 45330 t

Bio- und Grinabfallentsorgung

Es sind hier die Entsorgungskosten fiir die eingesammelten bzw. angelieferten
Bio- und Grunabfalle, die bei ALBA-NA behandelt werden, zu ermitteln. Grundlage
sind die Kosten der Vergarung und Kompostierung durch ALBA-NA.

Der nach § 3 Leistungsvertrag Il geschlossene Entsorgungsvertrag zwischen
ALBA-BS und ALBA-NA liegt als Bestandteil der Klarstellungsvereinbarung zum
Leistungsvertrag Il vor. Es wurden die fur das Jahr 2018 von ALBA-BS prognosti-
zierten Mengen verwendet. Gem. 8§ 21 der Anlage 1 zur Erganzungsvereinbarung
zum Leistungsvertrag Il werden die Entgelte von der Stadt an ALBA-BS gezahlt,
die diese an ALBA-NA weiterleitet.

Die Entgelte teilen sich in einen festen Anteil, mit dem die Fixkosten von ALBA-NA
abgedeckt werden, und einen mengenabhangigen variablen Anteil auf. Zudem
gibt es einen Festkostenanteil, der sich bei Uber- oder Unterschreitung bestimm-
ter Gesamtmengen (Bio- und Griinabfall) andert (,sprungfixe Kosten®).

Aufgrund der hohen kalkulatorischen Kosten fiir die Anlagen von ALBA-NA ergibt
sich insgesamt ein hoher Festkostenanteil.
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Bioabfall

Es ergeben sich folgende Aufwendungen und folgende Gebihr fir Bioabfall:

Grundentgelt Kompostierungsaufwand (2.2.2.1.1) 2.221.000,00 €
Verwaltungsaufwendungen (2.2.2.1.2) + 40.800,00 €
Unterdeckung (2.2.2.1.3) + 95.331,97 €
Gebuhrenféhige Aufwendungen 2.357.131,97 €
Bioabfallmenge (2.2.2.1.4) ! 19150 t
Gebuhr Bioabfall (AEZ) 123,09 €/t

Die neue Gebuhr fir Bioabfall liegt um 26,46 €/t Gber dem bisherigen Gebihren-
satz von 96,63 €/t. Dies entspricht einer Geblhrensteigerung von 27,4 %.

Die Gebuhr wird nur als Verrechnungssatz fir die Anlieferungen aus der Bioabfall-
sammlung und der StraRenreinigung bendétigt, da es seit 2003 keine Direktanliefe-
rungen von Bioabfall mehr gegeben hat. Sie wird in der Satzung dennoch ausge-
wiesen, um im Bedarfsfall Anlieferungen von Bioabfall zu ermdglichen.

Grundentgelt Kompostierungsaufwand
(8 21 Ergéanzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Das Entgelt fur die Verwertung des Bioabfalls beinhaltet die Aufwendungen fir die
Behandlung des Bioabfalls in der Vergarungsanlage und die nachtragliche Verar-
beitung auf dem Kompostplatz in Watenbuttel (2.221.000,00 €).

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu bertcksichtigen (40.800,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebuhrenbereiche verteilt.

Uber-/Unterdeckung

Gemal 8 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebuhrenunter- bzw. -tberde-
ckungen innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die im
Jahr 2017 noch nicht beriicksichtigte Uberdeckung des Jahres 2015 in Hohe von
87.611,77 € wird im Jahr 2018 beriicksichtigt. Zudem wird die Unterdeckung des
Jahres 2016 in Hohe von 182.943,74 berlcksichtigt, so dass insgesamt eine Un-
terdeckung in Hohe von 95.331,97 € zu bertcksichtigen ist. Die Unterdeckung er-
hoht den gebihrenfahigen Aufwand fir die neue Kalkulationsperiode.

Bioabfallmenge
Die Kalkulation erfolgt entsprechend des Vorjahres auf Basis von 19 150 t. Diese

stammen weitestgehend aus den Bioabfallbehaltern (19 000 t). Hinzu kommen
150 t aus der Stral3enreinigung, die in der Vergarungsanlage verarbeitet werden.
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Grinabfall

Fur den Bereich Grinabfall ergeben sich die folgenden Aufwendungen:

Grundentgelt Kompostierungsaufwand (2.2.2.2.1) 383.700,00 €
Grundentgelt Direktanlieferungen Grinabfall 374.500,00 €
(2.2.2.2.2)

Verwaltungsaufwendungen (2.2.2.2.3) 13.900,00 €
Unterdeckung (2.2.2.2.4) 0,00 €
Gebuhrenfahige Aufwendungen 772.100,00 €

Bei den zu erwartenden Mengen (2.2.2.2.5) ergébe sich hier wie bereits in den
Vorjahren eine Gebuhr, die dem Aquivalenzprinzip widersprache (d. h. Leistung
und Gegenleistung stiinden nicht mehr in einem angemessenen Verhaltnis zuein-
ander). Es wird daher eine Quersubventionierung durch den Bereich Restabfall
vorgenommen. Dabei werden die Gebihren fur den Bereich Griinabfall so festge-
setzt, dass sie die variablen Kosten decken und einen Deckungsbeitrag fr die
Fixkosten liefern (2.2.2.2.6). Die Verfahrensweise ist aufgrund von § 12 Abs. 5

S. 1 NADfG rechtlich zulassig.

Die gebuhrenfahigen Aufwendungen werden vollstéandig in die Kalkulation fur die
Restabfallbehalter mit einbezogen. Gleichzeitig werden die im Bereich Griinabfall
zu erwartenden Einnahmen (2.2.2.2.6) bei der Kalkulation fur die Restabfallbehéal-
ter als Ertrage beriicksichtigt. Es ergibt sich dadurch eine Quersubvention in Héhe
von 433.900,00 €.

Grundentgelt Kompostierungsaufwand
(8 21 Ergéanzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Das Entgelt fur die Verwertung des Grinabfalls beinhaltet die Aufwendungen von
ALBA-NA fir die Verarbeitung des Materials auf dem Kompostplatz in Watenbiuittel
(383.700,00 £€).

Grundentgelt Direktanlieferung Griinabfall
(8 20 Ergéanzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Das Grundentgelt Direktanlieferung Griinabfall beinhaltet die Aufwendungen von
ALBA-BS fir den Betrieb des Abfallentsorgungszentrums und des Wertstoffhofes
Frankfurter StralRe, die dem Bereich Griinabfall zuzuordnen sind (374.500,00 €).

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, inshesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu bericksichtigen (13.900,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebuhrenbereiche verteilt.

Uber-/Unterdeckung
Eine Berlicksichtigung von Uber- und Unterdeckungen ist nicht notwendig, da die

nicht durch Geblihreneinnahmen gedeckten Aufwendungen durch die Gebuhr fir
die Restabfallbehélter quersubventioniert werden.



2.2.2.2.5 Grinabfallmenge

Es erfolgte eine Abschatzung anhand der bisherigen Mengenentwicklung der ver-
gangenen Jahre. Es wird daher mit einer Gesamtmenge von 8 570 t (Plan 2017:
8 300 t) gerechnet.

Weihnachtsbaumabfuhr 220t
Direktanlieferer 100t
Direktanlieferer zu Pauschalgebiihren 8250t
Gesamt 8570t

2.2.2.2.6 GeblUhren und Einnahmen

Die Einnahmen ergeben sich aus den fur den Bereich Griinabfall festgesetzten
Gebuhren und den zu erwartenden Mengen:

Gebdihr Menge Einnahme
Wagung Direktanlieferer 35,00 €/t 100t 3.500,00 €
Weihnachtsbhaumabfuhr (Wagung) 35,00 €/t 220t 7.700,00 €
Kleinanlieferer bis 3 m3 10,00 € 28 500 Stuck 285.000,00 €
Kleinanlieferer gewerbl. bis 3 m3 12,00 € 3500 Stuck _42.000,00 €
Gesamt 338.200,00 €

Die Anzahl der Kleinanlieferungen wurde anhand der Entwicklung in den Jahren
seit Einfihrung der Pauschalen geschatzt.

2.2.3 Kleinanlieferer Restabfall und Griinabfall

Die Pauschalen fur die Anlieferung von bis zu 3 m3 Restabfall bzw. Grinabfall fir
nicht gewerbliche Anlieferungen von Braunschweiger Einwohnern bleiben erhal-
ten.

Auch bei den weiteren Pauschalen ergeben sich keine Veranderungen.

Die aktuellen Pauschalen fiir Restabfall- und Griinabfallanlieferungen sind dem
Gebuhrentarif zu entnehmen.

224 Deponie Watenbttel

Auf dem Schiittfeld 1l der Deponie werden seit 2009 belastete StraRenaufbriiche
eingelagert. In der Gebuhrenkalkulation sind die durch die Einlagerung der
belasteten Straf3enaufbriche zusatzlich entstehenden Kosten beriicksichtigt.
Darlber hinaus wurden Kosten einbezogen, die dem Deponiebetrieb zuzurechnen
sind und in die Restabfallgeblhren eingerechnet werden. Dabei wurde davon aus-
gegangen, dass fir diese unabhéngig von der Einlagerung entstehenden Aufwen-
dungen ein Deckungsbeitrag und gleichzeitig eine im Vergleich zu anderen Depo-
niebetreibern glnstige Annahmegebihr erreicht wird.
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Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Bau- und Planungskosten (2.2.4.1) 130.000,00 €
Kosten fir die Einlagerung (2.2.4.2) 270.000,00 €
Sickerwasserreinigung (2.2.4.3) 37.200,00 €
Kalk. Abschreibungen und Zinsen Deponie (2.2.4.4) 194.700,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2.2.4.5) 133.200,00 €
Ruckstellung fir die Deponierekultivierung (2.2.4.6) 269.300,00 €
Summe Aufwendungen 1.034.400,00 €

Damit ergibt sich die Gebuhr wie folgt:

Aufwendungen 1.034.400,00 €
Einlagerungsmenge (2.2.4.7) 30.000,00 t
Geblhr 34,48 €/t

Die neue Geblhr fur die Anlieferung auf der Deponie liegt um 3,25 €/t Gber dem
bisherigen Gebiihrensatz von 31,23 €/t. Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung
von 10,4 %.

2241 Bau- und Planungskosten

Die Position in Hohe von insgesamt 130.000,00 € beinhaltet die Aufwendungen,
die entstehen, um die derzeitige temporéare Oberflachenabdichtung fiir den Be-
reich der Deponie, auf dem die Ablagerung erfolgen soll, aufzunehmen, zu entsor-
gen und nach der Ablagerung wiederherzustellen. Dazu gehéren auch die im Zu-
sammenhang mit der Einlagerung entstehenden Planungskosten und Sachver-
standigenkosten.

2.2.4.2 Kosten fir die Einlagerung

Hierbei handelt es sich um die Kosten fiir die Annahme der Bauabfalle vor Ort und
den Einbau in den Deponiekdrper des Schiittfeldes Il sowie weitere begleitende
Arbeiten (270.000,00 €). Die Aufgaben werden von der SEBS durchgefiihrt und
durch ein Entgelt auf Basis der Regelungen in § 3 der 2. Ergdnzungsvereinbarung
zum Abwasserentsorgungsvertrag abgegolten.

2.2.4.3 Sickerwasserreinigung

Da die temporare Oberflachenabdichtung von Schiittfeld Il fur die Einlagerung
teilweise abgenommen werden muss, entsteht zusatzliches Sickerwasser, das zu
reinigen ist. Die Kosten fir diese zusatzliche Sickerwasserreinigung sind hier
bertcksichtigt (37.200,00 €). Sie beruhen auf einer Abschatzung des zusatzlichen
Sickerwassers in Abhéngigkeit vom Niederschlag und der nicht abgedeckten
Flache.



2244

2245

2246

2.2.4.7

22438

10
Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen Deponie

Es werden hier die kalkulatorischen Abschreibungen (127.300,00 €) und Zinsen
(67.400,00 €) angesetzt, die auf die Anlageguter des Schiittfeldes Il der Deponie
entfallen. Darin enthalten sind die kalkulatorischen Kosten fir die Baumaf3nah-
men, die speziell fiir die Wiederaufnahme des Einlagerungsbetriebes notwendig
waren. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zufahrtsrampe. Die Abschrei-
bungen werden auf Basis des Anschaffungswertes unter Berticksichtigung der
bereits in der Vergangenheit vorgenommenen Abschreibungen ermittelt. Fir die
Zinsen werden die Restbuchwerte des Anlagevermégens vor der Abschreibung
und ein kalkulatorischer Zinssatz in Hohe von 2,61 % verwendet.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bei der Kalkulation wird der Anteil der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
bertcksichtigt, der dem Schuttfeld 11l zuzuordnen ist (133.200,00 €). Bei den Be-
triebsaufwendungen handelt es sich um die an die SEBS zu zahlenden Betriebs-
entgelte fir den Deponiebetrieb und fur Labordienstleistungen. Hinzu kommen die
Personalkosten, die direkt im Zusammenhang mit der Einlagerung auf der Depo-
nie stehen.

Ruckstellung fur die Deponierekultivierung

Basis fur die Ermittlung der Aufwendungen sind die nach derzeitiger Planung zu
erwartenden Gesamtaufwendungen in Héhe von rd. 21,0 Mio. € (aktueller Preis-
stand) fur die Oberflachenabdichtung des Schiittfeldes Il inkl. der Nachsorgeauf-
wendungen und die Gesamteinlagerungsmenge von 1,17 Mio. m3. Unter der An-
nahme, dass ein Kubikmeter zwei Tonnen entspricht ergibt sich ein Aufwand von
8,97 €/t. Fir die geplanten 30.000 t betragt der Gesamtaufwand somit
269.300,00 €. Die Erhéhung gegeniiber dem Vorjahr beruht darauf, dass bei der
Ermittlung der Gesamtaufwendungen jetzt auch die Aufwendungen fir die Nach-
sorge konkret bertcksichtigt werden und dass die im Rahmen der aktuellen Pla-
nungen zur weiteren Nutzung des Schuttfeldes Il festgestellte Gesamteinlage-
rungsmenge verwendet wurde.

Einlagerungsmenge

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird von einer Einlagerungs-
menge von 30.000 t belastetem Stral3enaufbruch und Boden aus den Straf3en-
und Kanalbaumafinahmen der Stadt Braunschweig ausgegangen. Dabei ist es in
den letzten Jahren zu einem Mengenriickgang gekommen, nachdem in den Jah-
ren zuvor einige gréRere Projekte fur hdhere Anlieferungsmengen gesorgt haben.

Entlastung der Restabfallgebihren

Die kalkulatorischen Aufwendungen fir die Deponie sowie weitgehend die
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden auch in der Kalkulation der
Abfallentsorgungsgebuhren bericksichtigt (insgesamt 290.000,00 €). Die hier
erzielten Ertrage, die nicht fur die Abdeckung der zusatzlich durch die Einlagerung
entstehenden Aufwendungen benétigt werden, werden daher dem Restabfallge-
bihrenzahler gutgeschrieben, so dass die Restabfallgebihren dementsprechend
entlastet werden.
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Ermittlung der Abfuhrkosten und Abfallentsorgungsgebtihren
Restabfallbehélter (, Graue Tonne*)

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Grundentgelt Sammlung Restabfall (2.3.1.1)
Grundentgelt Entsorgung Restabfall (2.3.1.1)
Grundentgelt Sammlung Sperrmull (2.3.1.1)
Grundentgelt Entsorgung Sperrmill (2.3.1.1)
Sortierung Sperrmll (2.3.1.2)

Grundentgelt Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbaume (2.3.1.1)
Grundentgelt Sammlung Wilder Mill (2.3.1.1)
Grundentgelt Entsorgung Wilder Miill (2.3.1.1)
Grundentgelt Sammlung Elektroaltgerate (2.3.1.3)
Grundentgelt Bereitstellung Elektroaltgerate (2.3.1.3)
Grundentgelt Schadstoffmobil (2.3.1.1)

Grundentgelt Sonderabfallzwischenlager (2.3.1.1)
Kommunaler Anteil Wertstofftonne (2.3.1.4)
Verwaltungsaufwendungen (2.3.1.5)

Projekt ,Unser sauberes Braunschweig” (2.3.1.6)
Gebihreneinzug (2.3.1.7)

Anlieferungen am AEZ und Verbrennung (2.3.1.8)
Anlieferungen von Grinabfall am AEZ (2.3.1.9)
Quersubventionierung Bioabfall (2.3.1.10)
Quersubventionierung Grunabfall (2.3.1.11)

6.582.200,00
1.903.600,00
890.400,00
100.000,00
148.200,00
86.000,00
791.100,00
13.100,00
389.000,00
65.700,00
218.600,00
519.300,00
504.200,00
227.800,00
251.400,00
191.700,00

10.568.900,00

7.700,00
1.020.000,00
433.900,00

Summe Aufwendungen

Es ergeben sich somit folgende Gebuhren:

24.912.800,00

ah|dh dh dh dh dh dh dh b dh dh dh dh dh dh db b ¢ dh dh dh

Aufwendungen 24.912.800,00 €
Ertrage (2.3.1.12) A 206.900,00 €
Verbleibende Aufwendungen 24.705.900,00 €
Uber-/Uberdeckung (2.3.1.13) 1. 956.687,24 €
Gebihrenfahige Aufwendungen 23.749.212,76 €
Behaltervolumen (2.3.1.14) : 365.450.000 |
Gebihr Restabfallbehalter 0,0649862 €/

Dies entspricht 6,50 €/100 I.

Die neue Gebdhr liegt um 0,07 €/100 | tber der bisherigen Gebuhr in Hohe von

6,43 €/100 I. Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung von 1,1%.

Grundentgelte ALBA-BS

Mit den hier bericksichtigten an ALBA-BS zu zahlenden Grundentgelten werden

folgende Aufwendungen abgegolten:

» Sammlung und Entsorgung des Restabfalls aus den Behaltern, des Sperrmdills

und des wilden Miills (ohne Verbrennung)

Sortierung des Sperrmiills (2.3.1.2)

Abholung der Weihnachtsbdume

Sammlung und Bereitstellung der Elektroaltgerate (2.3.1.3)
Betrieb des Schadstoffmobils und des Sonderabfallzwischenlagers

YV VY
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Die Entgelte ergeben sich aus den 88 8 bis 14, 17 und 18 der Anlage 1 der
Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag Il sowie aus der Dritten und Vier-
ten Ergénzungsvereinbarung hinsichtlich der Erfassung der Elektroaltgerate und
der Sortierung des Sperrmiills i.V.m. den in der Sechsten Erganzungsvereinba-
rung neu festgelegten Entgelth6hen und unter Berlcksichtigung der mit der Stadt
abgestimmten Mengenprognose von ALBA-BS fiir 2018.

Sortierung Sperrmill

Aufgrund der Vorgaben der Altholzverordnung erfolgt eine Sortierung des Sperr-
mulls aus der Abfuhr und aus den Direktanlieferungen (2.2.1.2). Hier wird der An-
teil des auf Basis der Vierten Erganzungsvereinbarung ermittelten Entgeltes be-
riicksichtigt, der der Abfuhr des Sperrmdills zuzuordnen ist (148.200,00 €). Dabei
wird davon ausgegangen, dass 2 000 t Sperrmull verwertet werden. Die Einschat-
zung fur das Jahr 2018 beruht auf den inzwischen vorliegenden Erfahrungen aus
den Jahren 2007 bis 2017.

Sammlung und Bereitstellung Elektroaltgerate

Aufgrund der Vorgaben des Elektro- und Elektronikgerategesetzes (ElektroG) er-
folgt eine gesonderte Sammlung und Annahme von Elektroaltgeraten inkl. Haus-
haltskaltegeraten. In der Dritten Erg&nzungsvereinbarung i.V.m. der Sechsten Er-
ganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag |l sind die Entgelte hinsichtlich der
Einsammlung und der Bereitstellung von Elektroaltgeraten festgelegt. Fur die
Sammlung der Elektroaltgerate ist ein Grundentgelt in Hohe von 389.000,00 € und
fur die Bereitstellung der Elektroaltgerate ein Grundentgelt in Hohe von

65.700,00 € zu zahlen.

Kommunaler Anteil Wertstofftonne

Im Rahmen der Einfihrung der Wertstofftonne zum 1. Januar 2014 wurde verein-
bart, dass die sog. stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP), die bislang Bestand-
teil des Restabfalls waren, zusammen mit den Leichtverpackungen in einer ge-
meinsamen Wertstofftonne erfasst werden. Da die Zustandigkeit fir die Entsor-
gung der sNVP aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bei der Kommune liegt, wer-
den die Aufwendungen fur die Sammlung, Sortierung und Verwertung der sNVP
als kommunaler Anteil an der Wertstofftonne weiterhin in der Gebuhrenkalkulation
bertcksichtigt. Insgesamt werden hierfir Aufwendungen in H6he von

504.200,00 € eingeplant.

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu bertcksichtigen (227.800,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebuhrenbereiche verteilt.

Projekt ,Unser sauberes Braunschweig*
Die Kosten fiir das Projekt werden zwischen den Bereichen ,Restabfallbehalter”

und ,StralRenreinigung” aufgeteilt. Es fallen im Bereich der Abfallbeseitigung Auf-
wendungen in Hohe von 251.400,00 € an.
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Geblihreneinzug

Die Gebuhreneinzugskosten im Bereich Abfall werden etwa entsprechend dem
Verhaltnis der Behélteranzahl auf die Restabfallbehélter und die Bioabfallbehalter
verteilt, d. h. 3/5 der Kosten werden den Restabfallbehaltern zugerechnet und 2/5
der Kosten den Bioabfallbehaltern. Die Kosten beinhalten die Aufwendungen fir
die Erstellung der Gebuhrenbescheide sowie fir den Einzug der Gebuhren. Fir
die Restabfallbehélter ergeben sich Aufwendungen in Héhe von 191.700,00 €.

Anlieferungen am AEZ und Verbrennung

Bei einer Abfallmenge in Hohe von 44 970 t (2.2.1.10) und einer Restabfallgebihr
am AEZ von 235,02 €/t (2.2.1) ergeben sich Entsorgungskosten in Hohe von
10.568.900,00 €.

Anlieferungen von Griinabfall am AEZ

Die Aufwendungen fir die Entsorgung der im Rahmen der Weihnachtsbaumab-
fuhr eingesammelten Griinabfalle werden mit einer Menge von 220t (2.2.2.2.5),
einer Grunabfallgebihr von 35,00 €/t und damit Entsorgungskosten in Hohe von
7.700,00 € kalkuliert.

Quersubventionierung Bioabfall

Es erfolgt eine Quersubventionierung der Bioabfallbehalter, um einen hinreichen-
den Anreiz zur Abfalltrennung und -verwertung zu schaffen. Dies ist aufgrund von
§ 12 Abs. 5 S. 1 NADfG zulassig. Es werden daher 1.020.000,00 € der gebihren-
fahigen Aufwendungen fir die Bioabfallbehalter durch die Gebihren fur die
Restabfallbehalter finanziert. Mit der Quersubventionierung liegt die Gebuhr fur
die Bioabfallbehéalter weiterhin unterhalb der Gebuhr fur die Restabfallbehalter
entsprechender Grof3e mit 14-tagiger Leerung. Damit besteht ein Anreiz zur Ab-
falltrennung. Es wird weiterhin eine gleichmafige Gebihrenentwicklung in beiden
Bereichen angestrebt.

Quersubventionierung Grunabfall

Des Weiteren erfolgt wie unter 2.2.2.2 beschrieben eine Quersubventionierung
der Griinabfallentsorgung. Die gebiihrenfahigen Aufwendungen in Hohe von
772.100,00 € werden vollstandig bei der Kalkulation fur die Restabfallbehalter be-
ricksichtigt. Gleichzeitig werden die Ertrage aus dem Bereich Grinabfall in Héhe
von gerundet 338.200,00 € vollstandig gutgeschrieben, sodass sich eine Quersub-
ventionierung in Héhe von 433.900,00 € ergibt.

Ertrage

Bei den Restabfallbehaltern werden die Ertrage aus dem Verkauf von Restabfall-
sacken (2.3.3) in H6he von gerundet 27.100,00 €, aus der Gebuhr fir die Abho-
lung von Sperrmill in Hohe von gerundet 145.800,00 € (2.3.4) sowie aus der der
Gebuhr fur die Anderung des Behaltervolumens (2.3.5) mit 34.000,00 € beriick-
sichtigt.
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2.3.1.13  Uber-/Unterdeckung

Gemal 8§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebihrenunter- bzw. -tiberde-
ckungen innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die im
Jahr 2017 noch nicht beriicksichtigte Uberdeckung aus dem Jahr 2014 in Hohe
von 412.900 € wird in der Kalkulation 2018 bertcksichtigt. Von der im Jahr 2017
noch nicht berticksichtigte Uberdeckung des Jahres 2015 in Hohe von
943.787,24 € werden 543.787,24 € im Jahr 2018 beriicksichtigt. Die Uberdeckung
in Hohe von insgesamt 956.687,24 € verringert den geblihrenfahigen Aufwand fur
die neue Kalkulationsperiode. Die verbleibende Uberdeckung des Jahres 2015 in
Hohe von 400.000,00 € soll in der Kalkulation 2019 berticksichtigt werden. Die
Uberdeckung des Jahres 2016 in Hohe von 355.080,06 € soll in der Kalkulation
2019 oder 2020 berticksichtigt werden, um einen méglichst gleichméaRigen Ge-
blahrenverlauf zu erhalten.

2.3.1.14 Behaltervolumen

Die Kalkulation erfolgt auf Basis eines fir 2018 zu erwartenden Behaltervolumens
in Hohe von 365 450 000 Liter. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung nach der
Einflhrung der Wertstofftonne 2014 und der Einfihrung der 80-Liter Behalter
2016 und der zu erwartenden zusatzlichen Behalter in den fertig werdenden Neu-
baugebieten wird von einem etwas hdheren Behaltervolumen (Plan 2017: 363
Mio. Liter) ausgegangen.

2.3.1.14 Gebuhrensatze
Die sich aus der Gebiihr ergebenden Geblhrenséatze (sowie die bisherigen Ge-

blUhrensatze zum Vergleich) kénnen der folgenden Tabelle entnommen werden:

Gebiihren ab 1. Januar 2018 Bisherige Gebiihr

wochentliche Entsorgung

40 1* 0,0649862 €/l* 52 Wochen: 12 Monate= 11,26 € 11,15 €
60 |1 * 0,0649862 €/1* 52 Wochen: 12 Monate= 16,90 € 16,72 €
80 |* 0,0649862 €/l* 52 Wochen: 12 Monate= 22,53 € 22,29 €
120 | * 0,0649862 €/I* 52 Wochen: 12 Monate= 33,79 € 33,43 €
240 1* 0,0649862 €/l* 52 Wochen: 12 Monate = 67,59 € 66,86 €
550 | * 0,0649862 €/1* 52 Wochen: 12 Monate = 154,88 € 153,20 €
770 1* 0,0649862 €/1* 52 Wochen: 12 Monate = 216,84 € 214,48 €
11001* 0,0649862 €/l* 52 Wochen: 12 Monate = 309,77 € 306,40 €
45001* 0,0649862 €/I* 52 Wochen: 12 Monate =1.267,23 € 1.253,46 €

2-wdchentliche Entsorgung

401* 0,0649862 €/I* 26 Wochen: 12 Monate = 5,63 € 5,58 €
60 |1 * 0,0649862 €/I* 26 Wochen: 12 Monate = 8,45 € 8,36 €
80 |* 0,0649862 €/l* 26 Wochen: 12 Monate= 11,26 € 11,15 €
120 1* 0,0649862 €/1* 26 Wochen: 12 Monate= 16,90 € 16,72 €
240 1* 0,0649862 €/1* 26 Wochen: 12 Monate = 33,79 € 33,43 €
550 | * 0,0649862 €/1* 26 Wochen: 12 Monate= 77,44 € 76,60 €
770 1* 0,0649862 €/1* 26 Wochen: 12 Monate = 108,42 € 107,24 €
11001* 0,0649862 €/l* 26 Wochen: 12 Monate = 154,88 € 153,20 €
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4-woéchentliche Entsorgung

40 1* 0,0649862 €/1* 13 Wochen: 12 Monate = 2,82 € 2,79 €

Die Gebuhren fir Leerungen nach Vereinbarung kénnen dem Gebihrentarif der
Satzung enthommen werden. Sie werden auf Basis der oben ermittelten Gebuhr
pro Liter und des Behaltervolumens ermittelt.

Bioabfallbehélter (,Griine Tonne")

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Grundentgelt Sammlung und Entsorgung Bioabfall (2.3.2.1) 4.206.300,00 €
Verwaltungsaufwendungen (2.3.2.2) 79.700,00 €
Gebuhreneinzug (2.3.2.3) 127.700,00 €
Anlieferungen am AEZ und Entsorgung (2.3.2.4) 2.338.800,00 €
Summe Aufwendungen 6.752.500,00 €

Es ergeben sich somit folgende Gebtihren:

Aufwendungen 6.752.500,00 €
Ertrage (2.3.2.5) A 36.000,00 €
Uber-/Unterdeckung (2.3.2.6) A 142.478,33 €
Geblhrenfahige Aufwendungen 6.574.021,67 €
Quersubventionierung (2.3.2.7) A. 1.020.000,00 €
Verbleibende gebihrenfahige Aufwendungen 5.554.021,67 €
Behéltervolumen (2.3.2.8) 138 640 400 |
Gebihr Bioabfallbehalter 0,0400606 €/
Dies entspricht 4,01 €/100 I.

Die neue Gebuhr liegt um 0,05 €/100 | Uber der bisherigen Gebuhr von
3,96 €/100 I. Dies entspricht einer Gebiuhrensteigerung von 1,2%.

Grundentgelt Sammlung und Entsorgung Bioabfall
(8 7 Ergénzungsvereinbarung Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Mit diesem Grundentgelt werden die Kosten fir die Sammlung und Entsorgung
des Bioabfalls abgedeckt (4.206.300,00 €). Der Anstieg um 158.800,00 € gegen-
Uber dem Vorjahr beruht neben der Indexanpassung auch auf dem héheren Be-
haltervolumen. Das Entgelt enthélt auch die Aufwendungen fir die seit 2017 ver-
langerte wochentliche Leerung der Bioabfallbehalter.

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, inshesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu bericksichtigen (79.700,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebuhrenbereiche verteilt.
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Gebiihreneinzug

Die den Bioabfallbehaltern zuzuordnenden Gebuhreneinzugskosten betragen
127.700,00 €.

Anlieferungen am AEZ und Entsorgung

Die Aufwendungen fir die Entsorgung des Bioabfalls miissen eingerechnet
werden. Es wird von einer Bioabfallmenge von 19 000 t ausgegangen (2.2.2.1.4).
Bei einer Entsorgungsgebiihr von 123,09 €/t fihrt dies zu Aufwendungen in Héhe
von 2.338.800,00 €.

Ertrage

Bei den Bioabfallbehéltern werden die Ertrage aus der Gebuhr fiir die Grinabfall-
sacke (2.3.3) in Hohe von gerundet 25.000,00 € sowie aus der der Gebuhr fur die
Anderung des Behaltervolumens (2.3.5) mit 11.000,00 € beriicksichtigt.

Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebuhrenunter- bzw. -tberde-
ckungen innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die in der
Kalkulation 2017 noch nicht beriicksichtigte Uberdeckung des Jahres 2015 in
Hohe von 142.478,33 € wird in der Kalkulation 2018 beriicksichtigt. Die Uberde-
ckung verringert den gebuhrenfahigen Aufwand fur die Kalkulationsperiode. Die
Uberdeckung des Jahres 2016 in H6he von 170.958,06 € soll in der Kalkulation
2019 oder 2020 berticksichtigt werden, um einen méglichst gleichmaRigen Ge-
blahrenverlauf zu erhalten.

Quersubventionierung

Bei einer vollstandig verursachungsgerechten Entgeltstruktur waren die Gebuhren
fur die Bioabfallbehalter hoher als die fiir die Restabfallbehalter gleicher GroRe mit
14-tagiger Leerung. Dies widersprache dem Ziel, einen hinreichenden Anreiz zur
Abfalltrennung zu schaffen. Ein Teil der gebUhrenfahigen Aufwendungen wird da-
her durch die Restabfallbehalter quersubventioniert (2.3.1.10).

Behaltervolumen

Die Kalkulation erfolgt auf Basis des fur 2018 zu erwartenden Behéltervolumens in
Hohe von 138.640.400 Liter. Dabei werden aufgrund der Verlangerung der wo-
chentlichen Leerung wie bereits im Vorjahr die zusatzlichen Leerungen in den
Sommermonaten bei der Angabe des Behaltervolumens bertcksichtigt. Aufgrund
der Entwicklung des Behaltervolumens im Zusammenhang mit den bereits vorge-
nommenen Malinahmen zur Steigerung der Erfassung des Bioabfalls nach dem
Abfallwirtschaftskonzept (Uberpriifung der Eigenkompostierer, Ausweitung der
waochentlichen Leerung auf sechs Monate) wird von einer Steigerung des Behal-
tervolumens um rd. 10,9 Mio. Liter (8,5 %) gegeniber der Kalkulation 2017 ausge-
gangen.
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2.3.2.9 Gebiihrensatze

Die sich aus der Gebuhr ergebenden Geblhrensatze sowie die bisherigen Gebuh-
rensatze zum Vergleich kénnen der folgenden Tabelle entnommen werden:

Gebihren ab 1. Januar 2018 Bisherige Geblihr
60 1* 0,0400606 €/1* 39 Wochen: 12 Monate = 7,81 € 7,72 €

120 I* 0,0400606 €/I* 39 Wochen: 12 Monate = 15,62 € 15,44 €
550 1 * 0,0400606 €/I* 39 Wochen: 12 Monate = 71,61 € 70,74 €

wochentliche Entsorgung
11001* 0,0400606 €/1* 52 Wochen: 12 Monate = 190,96 € 188,63 €

Die Gebuhren fur Leerungen nach Vereinbarung kénnen dem Gebuhrentarif der
Satzung enthommen werden. Sie werden auf Basis der oben ermittelten Gebuihr
pro Liter und des Behdltervolumens ermittelt.

2.3.3 Restabfallsdcke und Grinabfallsdcke

Die Gebiihren fur die Restabfallsacke und Grinabfallsdcke werden wie bisher auf
5,00 € pro Stick festgesetzt.

2.34 Abfuhr von Sperrmdll, Altgeraten nach ElektroG und Weihnachtsbdumen

Die Abfuhr von Sperrmll bleibt gebuihrenpflichtig. Es wird unveréndert fur die Ab-
holung und Entsorgung von Sperrmdill eine Gebuhr in Hohe von 15,00 € erhoben.
Die Gebuhren werden Uber sogenannte ,Anforderungskarten” erhoben, die bei
ALBA-BS, bei den Bezirksgeschéftsstellen und an den Verkaufsstellen fur die
Restabfallsacke erhéltlich sind.

Die Vorhaltekosten fiir diese Leistung sind in der Gebuhr fir die Restabfallbehal-
ter enthalten. Im Falle der tatsachlichen Inanspruchnahme der Leistung wird eine
Gebiihr erhoben, die einen zusatzlichen Kostendeckungsbeitrag leistet. Die Er-
trage aus dieser Gebihr (145.800,00 €) entlasten die Gebuhr fir die Restabfallbe-
halter.

Die Abholung von Altgeraten nach ElektroG (inkl. Haushaltskéltegeréte) erfolgt im
Rahmen der Abfuhr von Sperrmill. Mit der Gebuhr werden die Aufwendungen fur
die Abholung der Elektroaltgerate abgedeckt, wahrend die Aufwendungen fir die
Entsorgung durch die Hersteller tbernommen werden. Aufgrund der Vorgaben
des ElektroG muss zwar die Annahme von Elektroaltgeraten gebuhrenfrei erfol-
gen, nicht jedoch die Abholung. Der zusatzliche Service der Abholung ist daher
wie beim Sperrmiill gebuhrenpflichtig.

Die Weihnachtsbaumabfuhr erfolgt unverandert gebuhrenfrei.
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Gebiihr bei Anderung des Behaltervolumens

Die Gebuhr bei einer Anderl_J_ng des Behaltervolumens betragt unveréndert
20,00 €. Es wird von 2 250 Anderungsantragen (1 700 fur Restabfallbehalter und
550 fur Bioabfallbehalter) ausgegangen.

Die im Vorjahr im Zusammenhang mit der Uberpriifung der Eigenkompostierer ge-
schaffene Regelung, dass fur das erstmalige Aufstellen eines Bioabfallbehalters
bei Grundstticken, auf denen bislang eine Eigenkompostierung erfolgt ist, bis
Ende 2017 keine Geblihr erhoben wird, entfallt plangeman ab 2018.



Zwolfte Satzung zur Anderung der Satzung liber die Er-
hebung von Abfallentsorgungsgebiihren in der Stadt
Braunschweig (Abfallentsorgungsgebuhrensatzung)

vom 7. November 2017

Aufgrund der §8 10 und 13 des Nds. Kommunalverfas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 2. Marz 2017 (Nds. GVBI. S. 48) und der 88 1,
2,4, 5 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes i. d. F.
vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. S. 121) hat der Rat der
Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 7. November
2017 folgende Satzung beschlossen:

Artikel |

Die Satzung uber die Erhebung von Abfallentsorgungsge-
bihren in der Stadt Braunschweig (Abfallentsorgungsge-
blhrensatzung) vom 19. Dezember 2006 (Amtsblatt fur die
Stadt Braunschweig Nr. 29 vom 21. Dezember 2006, Seite
114) in der Fassung der Elften Anderungssatzung vom 6.
Dezember 2016 (Amtsblatt fur die Stadt Braunschweig Nr.
17 vom 14. Dezember 2016, Seite 83) wird wie folgt geén-
dert:

1. §2 Absatz 2 Satz 4 wird gestrichen.

2. Der Anhang - Gebiihrentarif - erhalt folgende Fassung:

+Anhang
Gebiihrentarif
zur Abfallentsorgungsgebiihrensatzung der Stadt Braun-
schweig vom 7. November 2017

Artikel |
Restabfallbehalter

1. Die Gebhren fir die Bereitstellung und Leerung von
Restabfallbehéltern betragen monatlich bei

1.1 wochentlich einmaliger Leerung fir

40| Restabfallbehalter 11,26 €

601 Restabfallbehalter 16,90 €

801 Restabfallbehalter 22,53 €

1201 Restabfallbehalter 33,79 €

2401 Restabfallbehalter 67,59 €

5501 RestabfallgroBbehéalter 154,88 €

7701 RestabfallgroBbehélter 216,84 €

11001 RestabfallgroRbehalter 309,77 €
45001 RestabfallgroRbehalter 1.267,23 €

1.2 wochentlich zweimaliger Leerung
die doppelte Gebihr nach Nr. 1.1
1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fur

40| Restabfallbehalter 563 €

60| Restabfallbehélter 8,45 €

80| Restabfallbehalter 11,26 €

1201 Restabfallbehalter 16,90 €

2401 Restabfallbehélter 33,79 €

5501 RestabfallgroBbehéalter 77,44 €

7701 RestabfallgroBbehélter 108,42 €

11001 RestabfallgroRbehélter 154,88 €

Anlage 2

1.4 vierwdchentlicher einmaliger Leerung fur

40| Restabfallbehélter 2,82¢€

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung geménR § 15 Absatz 4
der Abfallentsorgungssatzung betragen die Abfallentsor-
gungsgebuhren je Leerung

401 Restabfallbehélter 2,60 €
601 Restabfallbehalter 3,90 €
801 Restabfallbehalter 5,20 €
1201 Restabfallbehélter 7,80 €
2401 Restabfallbehalter 15,60 €
5501 RestabfallgroRbehéalter 35,74 €
7701 RestabfallgroBbehalter 50,04 €
11001 RestabfallgroRbehalter 71,48 €
45001 Restabfallgrol3behalter 292,44 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener BehaltergréRen
erfolgt eine Berechnung der Gebuhr entsprechend des in
§ 2 Absatz 1 angegebenen Gebuhrenmafistabs auf der Ba-
sis von 6,50 €/100 |. Bei Verwendung von Pressbehaltern
wird der sich daraus ergebende Betrag mit dem
Faktor 2,5 multipliziert.

Artikel Il
Bioabfallbehalter

1. Die Gebdhren fur die Bereitstellung und Leerung von Bio-
abfallbehaltern betragen monatlich bei

1.1 wochentlich einmaliger Leerung fur
11001

BioabfallgroRbehélter 190,96 €

1.2 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung flr
(von Mitte Mai bis Mitte November erfolgt die Leerung wo-

chentlich)
601 Bioabfallbehalter 781 €
1201 Bioabfallbehalter 15,62 €
5501 BioabfallgroRbehalter 71,61 €

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaR § 15 Absatz 4
der Abfallentsorgungssatzung betragen die Abfallentsor-
gungsgebihren je Leerung

601 Bioabfallbehalter 2,40 €
1201 Bioabfallbehélter 481 €
5501 BioabfallgroRbehalter 22,03 €

11001 BioabfallgroRBbehélter 44,07 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener BehaltergréRen
erfolgt eine Berechnung der Gebuhr entsprechend des in
§ 2 Absatz 1 angegebenen Gebuhrenmafistabs auf der Ba-
sis von 4,01 €/100 1.

) Avrtikel 11l
Anderung des Behaltervolumens

Die Gebiihr bei Anderung des Behaltervolumens betragt jeweils
20,00 €.

Artikel IV
Abfallsacke

1. Die Abfallentsorgungsgebihr fir Restabfallsdcke betragt
5,00 € je Stiick.

2. Die Abfallentsorgungsgebiihr fur Griinabfallsacke betragt
5,00 £ je Stiick.



Artikel V
Abholung

Die Gebuhr fir die Abholung von Sperrmill und Altgeréten
nach ElektroG betragt 15,00 €.

Artikel VI
Kleinanlieferungen

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszent-
rums Watenbuttel und des Wertstoffhofes Frankfurter Strae
251 betragen fur nicht gewerbliche Anlieferungen von Braun-
schweiger Einwohnern bis 3 Kubikmeter pro Anlieferung fir

1. Restabfall
2. Grinabfall

15,00 €
10,00 €

Bei gemeinsamer Anlieferung von Restabfall und Griinabfall
wird die Gebuhr fur Restabfall fallig.

Bei uUber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung gemaf Artikel VII.

Artikel VII
Abfallentsorgungszentrum Watenbilittel

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszent-
rums Watenbuttel durch Anlieferer betragen fir:

1. Restabfall, Sperrmull u. a.
1.1 bei Wagung:
a) Mindestgebuhr bis zu 200 Kilogramm

b) je Gewichtstonne (bei iber 200 Kilo-
gramm)

47,00 €
235,02 €

1.2 bei Ausfall der Waage statt der unter 1.1 festgelegten Ge-
bihren:

a) je angefangene Tonne Nutzlast der 96,36 €
Fahrzeuge

b) je angefangene Kubikmeter Fassungs- 74,27 €
vermdgen der Container

c) je angefangene Kubikmeter Fassungs- 51,70 €

vermdgen der Pressbehalter

1.3 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhé&-

nger

a) bis 3 Kubikmeter
b) bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wa-
gung gemaf Artikel VII Nr. 1.1.

100,00 €

2. Bio- und Grunabfall

2.1 bei Wagung:

2.1.1 Bioabfalle und biologische Produktions-Abfalle:
je Gewichtstonne 123,09 €

2.1.2 Grunabfalle, Baum- und Strauchschnitt sowie Wurzelsto-
cke und Baumteile (Stamme, Aste u. &.):

a) Mindestgebuhr bis zu 300 Kilogramm
b) je Gewichtstonne (bei tiber 300 Kilo-
gramm)

10,50 €
35,00 €

2.2 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anha-

nger

a) bis 3 Kubikmeter 12,00 €

b) bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wa-
gung gemaf Artikel VII Nr. 2.1.

Artikel VIII
Deponie Watenbttel
Die Gebuhr fir die Anlieferung von Fahrbahnaufbruch, Trag-
schichten und Béden, insbesondere aus Stral3en- und Kanal-

bauarbeiten (z. B. Bitumengemische, Kohlenteer und teerhal-
tige Produkte) betragt je Gewichtstonne 34,48 €.“

Artikel Il

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Braunschweig, den
Stadt Braunschweig

Der Oberbirgermeister
I. V.

Geiger
Erster Stadtrat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.
Braunschweig, den

Geiger
Erster Stadtrat



Anlage 3

Altes Recht Neues Recht Bemerkungen
§2 §2
Geblihrenmafstab GebuhrenmaRstab

(2) Fur eine Anderung des Behéltervolumens wird eine Gebiihr erhoben.
Das Aufstellen von Behaltern zu Beginn der Anschlusspflicht und bei ei-
nem nachgewiesenen Wechsel des Gebuhrenpflichtigen ist gebihrenfrei.
Gleiches gilt, wenn aufgrund eines nachgewiesenen Wechsels des Ge-
buhrenpflichtigen die bisher vorhandenen Behalter abgeholt werden.
Eine Gebuhr wird ebenfalls nicht erhoben, wenn Bioabfallbehalter bis
zum Ende des Jahres 2017 auf Grundstiicken aufgestellt werden, die
vorher nach 8 3 Absatz 4 der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Braun-
schweig vom Benutzungszwang befreit waren.

(2) Fur eine Anderung des Behéltervolumens wird eine Gebiihr erhoben.
Das Aufstellen von Behaltern zu Beginn der Anschlusspflicht und bei ei-
nem nachgewiesenen Wechsel des Gebuhrenpflichtigen ist gebihrenfrei.
Gleiches gilt, wenn aufgrund eines nachgewiesenen Wechsels des Ge-
buhrenpflichtigen die bisher vorhandenen Behalter abgeholt werden.

Regelung galt nur bis Ende 2017

Anhang

Gebuhrentarif
zur Abfallentsorgungsgebihrensatzung
der Stadt Braunschweig vom 6. Dezember 2016

Artikel |
Restabfallbehalter

Anhang

Gebuhrentarif
zur Abfallentsorgungsgebiihrensatzung
der Stadt Braunschweig vom 7. November 2017

Artikel |
Restabfallbehélter

1. Die Gebuhren fur die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehéltern
betragen monatlich bei

1. Die Gebuhren fur die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehaltern
betragen monatlich bei

1.1 wochentlich einmaliger Leerung fur

40| Restabfallbehalter 11,15 €
60| Restabfallbehalter 16,72 €
80| Restabfallbehalter 22,29 €
1201 Restabfallbehalter 33,43 €
2401 Restabfallbehalter 66,86 €
5501 RestabfallgroBbehalter 153,20 €
7701 RestabfallgroBbehalter 214,48 €
11001 RestabfallgroRbehélter 306,40 €
45001 Restabfallgrol3behalter 1.253,46 €

1.1 wochentlich einmaliger Leerung fur

401 Restabfallbehalter 11,26 €
60| Restabfallbehalter 16,90 €
80| Restabfallbehélter 22,53 €
1201 Restabfallbehélter 33,79 €
2401 Restabfallbehalter 67,59 €
5501 RestabfallgroRbehalter 154,88 €
7701 RestabfallgroBbehalter 216,84 €
11001 RestabfallgroRbehélter 309,77 €
45001 RestabfallgroRbehalter 1.267,23 €

1.2 wochentlich zweimaliger Leerung

die doppelte Gebuhr nach Nr. 1.1

1.2 wochentlich zweimaliger Leerung

die doppelte Gebuhr nach Nr. 1.1




1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fiir

401 Restabfallbehalter 558 €

60| Restabfallbehalter 8,36 €

801 Restabfallbehalter 11,15 €

120 | Restabfallbehalter 16,72 €

2401 Restabfallbehélter 33,43 €

5501 RestabfallgroBbehalter 76,60 €

7701 RestabfallgroBbehalter 107,24 €

11001 RestabfallgroRbehélter 153,20 €

1.4 vierwdchentlicher einmaliger Leerung fiir

401 Restabfallbehalter 2,79 €

1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fiir

401 Restabfallbehalter 5,63 €

60| Restabfallbehalter 8,45 €

801 Restabfallbehalter 11,26 €

120 | Restabfallbehalter 16,90 €

2401 Restabfallbehélter 33,79 €

5501 RestabfallgroRbehalter 77,44 €

7701 RestabfallgroBbehalter 108,42 €
11001 RestabfallgroRbehalter 154,88 €

1.4 vierwdchentlicher einmaliger Leerung fiir

401 Restabfallbehalter 282¢€

Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaR § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-
gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebihren je Leerung

40| Restabfallbehalter 2,57€
60| Restabfallbehalter 3,86 €
801 Restabfallbehalter 5,14 €
1201 Restabfallbehalter 7,71 €
2401 Restabfallbehélter 15,43 €
5501 RestabfallgroBbehalter 35,35 €
7701 RestabfallgroBbehalter 49,50 €
11001 RestabfallgroRbehélter 70,71 €
45001 Restabfallgrol3behalter 289,26 €

Bei Verwendung hier nicht angegebener Behaltergrof3en erfolgt eine Be-
rechnung der Gebiihr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen
Gebuhrenmalstabs auf der Basis von 6,43 €/100 I. Bei Verwendung von
Pressbehaltern wird der sich daraus ergebende Betrag mit dem Faktor
2,5 multipliziert.

2.

3.

Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaR § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-
gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebihren je Leerung

401 Restabfallbehalter 2,60 €
60| Restabfallbehalter 3,90 €
801 Restabfallbehalter 520 €
120 | Restabfallbehalter 7,80 €
2401 Restabfallbehélter 15,60 €
5501 RestabfallgroRbehalter 35,74 €
7701 RestabfallgroBbehalter 50,04 €
11001 RestabfallgroBbehalter 71,48 €
45001 RestabfallgroRbehalter 292,44 €

Bei Verwendung hier nicht angegebener Behaltergrof3en erfolgt eine Be-
rechnung der Gebiihr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen
GebiihrenmaRstabs auf der Basis von 6,50 €/100 I. Bei Verwendung von
Pressbehaltern wird der sich daraus ergebende Betrag mit dem Faktor
2,5 multipliziert.




Artikel 11
Bioabfallbehalter

1. Die Gebihren fiir die Bereitstellung und Leerung von Bioabfallbehaltern
betragen monatlich bei

1.1 wéchentlich einmaliger Leerung fiir
11001

BioabfallgroRbehalter 188,63 €

1.2 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir
(von Mitte Mai bis Mitte November erfolgt die Leerung wochentlich)

601 Bioabfallbehalter 7,72 €
1201 Bioabfallbehalter 15,44 €
5501 BioabfallgroBbehalter 70,74 €

2. BeiLeerungen nach Vereinbarung gemaf § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-

gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebuhren je Leerung

60| Bioabfallbehalter 2,37€
120 | Bioabfallbehalter 4,75 €
5501 Bioabfallgrobehalter 21,76 €
11001 BioabfallgroBbehalter 43,53 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener Behaltergréfen erfolgt eine Be-

rechnung der Gebuhr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen
Gebuhrenmal3stabs auf der Basis von 3,96 €/100 I.

Artikel 11
Bioabfallbehalter

1. Die Gebihren fiir die Bereitstellung und Leerung von Bioabfallbehaltern
betragen monatlich bei

1.1 wéchentlich einmaliger Leerung fir
11001

BioabfallgroRbehalter 190,96 €

1.2 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir
(von Mitte Mai bis Mitte November erfolgt die Leerung wochentlich)

60| Bioabfallbehalter 781 €
1201 Bioabfallbehalter 15,62 €
5501 Bioabfallgro3behalter 71,61€

2. BeiLeerungen nach Vereinbarung gemaf § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-
gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebuhren je Leerung

60 | Bioabfallbehélter 2,40 €
120 | Bioabfallbehalter 4,81 €
5501 Bioabfallgro3behalter 22,03 €

11001 BioabfallgroBbehalter 44,07 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener Behaltergréfen erfolgt eine Be-
rechnung der Gebuhr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen
GebiihrenmaRstabs auf der Basis von 4,01 €/100 .

) Artikel 11
Anderung des Behaltervolumens

Die Gebiihr bei Anderung des Behéltervolumens betragt jeweils 20,00 €.

) Artikel 11
Anderung des Behaltervolumens

Die Gebiihr bei Anderung des Behéltervolumens betragt jeweils 20,00 €.

Artikel IV
Abfallsacke

1. Die Abfallentsorgungsgebunhr fir Restabfallsacke betragt 5,00 € je Stuck.

2. Die Abfallentsorgungsgebuhr fur Griunabfallsédcke betragt 5,00 € je Stuck.

Artikel IV
Abfallsacke

1. Die Abfallentsorgungsgebunhr fir Restabfallsacke betragt 5,00 € je Stuck.

2. Die Abfallentsorgungsgebuhr fur Griunabfallséacke betragt 5,00 € je Stuck.

Artikel V
Abholung

Die Gebuhr fur die Abholung von Sperrmill und Altgeréten nach ElektrG be-
trégt 15,00.

Artikel V
Abholung

Die Gebuhr fur die Abholung von Sperrmiill und Altgeréten nach ElektrG be-
trégt 15,00 €.




Artikel VI
Kleinanlieferungen

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuttel
und des Wertsoffhofes Frankfurter StraRe 251 betragen fur nicht gewerbliche
Anlieferungen von Braunschweiger Einwohnern bis 3 Kubikmeter pro Anliefe-
rung fur

1.) Restabfall
2.)  Grinabfall

15,00 €
10,00 €

Bei gemeinsamer Anlieferung von Restabfall und Grinabfall wird die Gebuhr
fir Restabfall fallig.

Bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung gemaf Artikel VII.

Artikel VI
Kleinanlieferungen

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuttel
und des Wertstoffhofes Frankfurter StraRe 251 betragen fur nicht gewerbliche
Anlieferungen von Braunschweiger Einwohnern bis 3 Kubikmeter pro Anliefe-
rung fur

1.) Restabfall
2.)  Grinabfall

15,00 €
10,00 €

Bei gemeinsamer Anlieferung von Restabfall und Grinabfall wird die Gebuhr
fir Restabfall fallig.

Bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung gemaf Artikel VII.

Artikel VII
Abfallentsorgungszentrum Watenblittel

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuttel
durch Anlieferer betragen fiir:

1. Restabfall, Sperrmull u. &.

11 bei Wagung:
a) Mindestgebihr bis zu 200 Kilogramm 46,27 €
b)  je Gewichtstonne (bei tiber 200 Kilogramm) 231,34 €

Artikel VII
Abfallentsorgungszentrum Watenbittel

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuttel
durch Anlieferer betragen fir:

1. Restabfall, Sperrmill u. &.

11 bei Wagung:
a) Mindestgebuhr bis zu 200 Kilogramm 47,00 €
b)  je Gewichtstonne (bei tiber 200 Kilogramm) 235,02 €

1.2 bei Ausfall der Waage statt der unter 1.1 festgelegten Gebuhren:
a) je angefangene Tonne Nutzlast der Fahrzeuge 94,85 €
b)  je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 73,10 €

gen der Container
c) je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 50,89 €

gen der Pressbehalter

1.3 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger

a) bis 3 Kubikmeter

b) bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung ge-
man Artikel VII Nr. 1.1.

100,00 €

1.2 bei Ausfall der Waage statt der unter 1.1 festgelegten Gebuhren:
a) je angefangene Tonne Nutzlast der Fahrzeuge 96,36 €
b)  je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 74,27 €

gen der Container
c) je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 51,70 €

gen der Pressbehalter

1.3 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger

a) bis 3 Kubikmeter

b) bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung ge-
maf Artikel VII Nr. 1.1.

100,00 €
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2. Bio- und Griinabfall
2.1 bei Wagung:
2.1.1 Bioabfélle und biologische Produktions-Abfélle:
je Gewichtstonne 96,63 €

2.1.2 Grunabfalle, Baum- und Strauchschnitt sowie Wurzelstcke und
Baumteile (Stamme, Aste u. a.):

10,50 €
35,00 €

a) Mindestgebiihr bis zu 300 Kilogramm
b) je Gewichtstonne (bei tiber 300 Kilogramm)

2. Bio- und Griinabfall
2.1 bei Wagung:
2.1.1 Bioabfélle und biologische Produktions-Abfélle:
je Gewichtstonne 123,09 €

2.1.2 Grunabfalle, Baum- und Strauchschnitt sowie Wurzelstcke und
Baumteile (Stamme, Aste u. a.):

10,50 €
35,00 €

a) Mindestgebuhr bis zu 300 Kilogramm
b) je Gewichtstonne (bei tiber 300 Kilogramm)

2.2 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger

a) bis 3 Kubikmeter
b) bei Gber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung ge-
maf Artikel VII Nr. 2.1.

12,00 €

2.2 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger

a) bis 3 Kubikmeter
b) bei Giber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wégung ge-
maR Artikel VII Nr. 2.1.

12,00 €

Artikel VIII
Deponie Watenbiittel

Die Gebuhr fur die Anlieferung von Fahrbahnaufbruch, Tragschichten und Bo-
den, insbesondere aus Straf3en- und Kanalbauarbeiten (z. B. Bitumengemi-
sche, Kohlenteer und teerhaltige Produkte) betragt je Gewichtstonne 31,23 €.

Artikel VIII
Deponie Watenbiittel

Die Gebuhr fur die Anlieferung von Fahrbahnaufbruch, Tragschichten und Bo-
den, insbesondere aus Straf3en- und Kanalbauarbeiten (z. B. Bitumengemi-
sche, Kohlenteer und teerhaltige Produkte) betrégt je Gewichtstonne 34,48 €.




	Vorlage
	Anlage 1: Vorlage Abfgebsatz 2018 Anlagen
	Gebühren ab 1. Januar 2018
	Altes Recht
	Neues Recht
	Bemerkungen

	1. Die Gebühren für die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehältern betragen monatlich bei
	1. Die Gebühren für die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehältern betragen monatlich bei
	Abholung



